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Visumsektion 

 

 

Bangkok, Januar 2025 

Nationales Visum D zwecks Rückreise in die Schweiz: Für die nachstehenden Fälle:  

 

• Ihr gültiger, schweizerischer Aufenthaltstitel wurde gestohlen / verloren 

• Ihr gültiger, schweizerischer Aufenthaltstitel ist abgelaufen 
 

 

Sie müssen beim Regionalen Konsularcenter in Bangkok ein nationales Visum D zwecks Rückreise beantragen, welches 

vom für Sie zuständigen kantonalen Migrationsamt bewilligt werden muss. 

35 North Wireless Road (Thanon Witthayu Nuea), Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330: Map 

Die Öffnungszeiten sind Montag – Freitag, 09h00 – 11h30, bitte buchen Sie einen Termin: 

 

Bitte beachten Sie allfällige Feiertage. 

Bearbeitungsdauer 

Der Visumantrag wird elektronisch an das für den Wohnort des Antragstellers zuständige kantonale Migrationsamt zum 

Entscheid übermittelt. Das Regionale Konsularcenter in Bangkok hat keinen Einfluss auf die Bearbeitungsfristen und 

kann nicht bestätigen, innert welcher Frist das Rückreisevisum ausgestellt werden kann. Der Antragsteller wird nach 

Erhalt des positiven Entscheids telefonisch oder via E-Mail kontaktiert und kann das Visum während der Öffnungszeiten 

mit vorgängiger Terminvereinbarung abholen.  

Achtung: Inhaber eines gültigen schweizerischen Aufenthaltstitels, die sich länger als sechs Monate im Ausland 

aufhalten und in die Schweiz zurückkehren möchten, sind gebeten, für Informationen zum Visumverfahren das 

Regionale Konsularcenter in Bangkok zu kontaktieren: bangok.visa@eda.admin.ch. 

 

1 x Antragsformular für ein Nationales Visum D:  

• Vollständig ausgefüllt  

• persönlich unterschrieben 

 

Ein aktuelles Passfoto, 3,5 x 4 cm, gute Qualität, in Farbe, neutraler heller Hintergrund 

(Kopfgrösse 70 – 80 % des Bildes) 

 

- Gültiger Reisepass 

- muss mindestens 3 Monate nach dem geplanten Ankunftsdatum in der Schweiz gültig sein 

- muss mindestens 2 leere Seiten enthalten 

 

Kopie des Reisepasses 

- Personalienseite 

- Stempel der Einreise in Thailand 

 

Kopie des schweizerischen Aufenthaltstitels 

falls vorhanden 

 

Falls der Aufenthaltstitel verloren/gestohlen wurde: 

 

- Polizeirapport in Englisch, im Original 

 

Falls der Polizeirapport nicht auf Englisch ausgestellt wird, bitte eine durch ein Übersetzungsbüro angefertigte 

Übersetzung in Deutsch/Französisch oder Italienisch beibringen. 

 

 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=13.74530000000000&mlon=100.54830000000000&zoom=15#map=15/13.7453/100.5483
https://swissembassybkk.online-booking.me/#/ge/home
https://www.eda.admin.ch/countries/thailand/de/home/aktuell/feiertage.html
https://swissembassybkk.online-booking.me/#/en/home
mailto:bangok.visa@eda.admin.ch
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/einreise/visumantragsformular.html
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files_en?file=2016-12/icao_photograph_guidelines_en.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/countries/thailand/de/home/dienstleistungen/uebersetzungen.html

